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Neues helve t i sches Tagvlatt.
Herausgegeben von Escher und Ustevi, Mitgl. der gesezg. Räthe.

Band II. Nro. I.XIX.

Gesez geh u ng.
Zimmermanns Berickt im Namen der Mehrheit

der Commission des großen Raths über
die Interimsregierung von Zürich,

(Fortsetzung.)
BB. RR. Wir haben in diesem Krieg Er-

fahrungew gemacht, die unsre Weisheit nicht
vergessen sollte. Zwar sind wir nun so glück-
tich, den Feind aus unserm Lande entfernt zu
sehen; zwar haben wir die Hoffnung zu glau-
den, daß er nicht wieder dahin kommen wer-
de; allein, wer stehet uns für das Glück des
Krieges, wer ist uns Bürge daß die Franken
nie wieder zurückgedrängt werden? Liegt das
«lwa nicht in der Reihe der Möglichkeiten, und
hält es der fränkische Obergeneral nicht selbst
der Vorsicht gemäß, Nerschanzungen bei Zürich
anlegen zu lassen'? Also ist es möglich, daß
die Feinde wieder kommen, und was wird dann
dir Folge seyn Der Feind, dessen Regierung
Ihr gestraft habt, wird das böse Recht der
Wiedcrvcrgelnmg ausüben; er wird sich ob Eu-
eii^ Bürgern rächen, vielleicht ob denen, die
Euch am anhänglichsten sind. Er wird eine
Regierung ernennen, die Ihr nickt wiederholt
bestrafen könnet. Er wird Emigranr-n wcch-
len, oder solche, die es zu werden gedenken,
so bald er wieder das Land verlaßt—"und wer
wird dann gestraft für Euer» Mangel an Mä-
ßigung und We-soctt? Euer armes, armes
Bolk! Vielleicht wünscht Ihr dann die In-
terimsregierung, die grosse Fehliritce mag ae-
than haben, aber die auch einiges Gute that,
und vorzüglich viri Böses unterließ, das sie
hätte thun können, wieder zurück, und gewiß
bedauert ihrs^ann, daß Ihr sie gestraft habt.

Nicht nur die Interimsregierung von Zürich
dann wir woller uns hoffentlich von' keiner
Iartheilucht und von keinem Lokalitätchaß bleu-
den lassen, sondern alle Consequenzcn vor Am
Lèn haben -- mchtnur-die Interimsregierung

den 12. Nov. 17YY. (2i. Brumasse VIII.)

von Zürich ist im Fall der Anklage wegen ei-
ncm Aufgebot von Truppen, sondern weitaus
die meisten Interimsregierungen. Eine Ungt-
rechtigkeit wäre es ohne Beispiel, nur diese,
die es vielleicht am wenigste» verdient, vor die
Gerichte zu schleppen. Nein! wenn eine hin
muß, so müssen alle hin, oder es werden sich
ehrliche Männer finden in der Republik, die
das Direktorium über schändliche Parlheilichkeift
öffentlich anklagen. Bedenken sie nun, BB.
RR., wohin dieses führt. Denn bedenken Sie,
daß es hier nicht auf die Zahl der Köpfe an-
kömmt, aus denen eine solche Interimsregierung
bestund, und daß es durchaus in Rüksicht ihrer
Verantwortlichkeit gleichviel ist, ob eine solche
Interimsregierung aus iz Personen oder aus2->,
oder aus ganzen Ländergcmeinden zusammenge-
setzt war. O l bedenken Sie, wohin Sie das
führt, und welche Bitterkeiten, welchen Streit
Sie wieder in ganzen Gegenden erregen wür-
den! — Ach! wir haben des Unglücks genug,
wir bedörfcn so sehr der heilenden Hand der
Mäßigung, des Friedens, der Vergebung.

Das Vollziehungsdirektorium hat freilich das
Recht der Verhaftnchmung eines Verbrechers;
aber wenn dieses Recht doch nicht in die ab-
scheuiichste W.llkühr ausarten soll die alle per-
sönliche Freiheit des Bürgers den Launen des
Nolizichungsdnektoriums blos giebt, so darf
sich dieses Recht schlechterdings nicht dahin
ausdehnen,Idaß es jeden Bürger als Verire-
cher verhaften könne, gegen den nicht cine
Spur eines Verbrechens vorhanden ist. Diese
Vechastnehmung würde um so vei tadclns-
werther seyn, wenn sie auf tas Motiv eines
begangenen Verbrechens ausgeübt wurde, wel-
ches laut den Gesetzen kein Verbrechen ist.
Morgen könnte sonst das Direktorium jeden
Bürger als Verbrecher verhaften lassen, weil
er das Verbrechen begangen habe, zu tanzen
oder zu singen. Und wenn Ihnen dann, Burs
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Repräsentanten, das Vollziehnngsdirektorium
um ein solches Verbrechen zu richten, ein Tri-
bunal fodern wurde, könnten Sie nach Ihrem
Gewissen ihm ein solches anweisen, das heißt,
zugestehen, daß wirklich eine Criminaluncersu-
chung statt habe, und die widerrechtliche, in-
konstitutionelle, willkührliche Handlung des Di
rcktoriuinö theilen Aehnliche Bewandtniß hat
es mit der Verhaftnehmung der Jnterimöre-
gicrung von Zürich. Kein Gesezbuch ist vor-
Handen, das bestimme, welche Handlungen
einer Regierung als Verbrechen angesehen wer
den sollen, und unser peinliches Gesezbuch zeigt
in dem leztcn § deutlich, daß dasjenige nicht
Verbrechen sey, was in diesem Gesezbuch und
frühern peinlichen Gesetzen nicht, als Verbrechen
benannt werde.

Die Frage überhaupt, in wie fern eine Re-
gierung, welche mit Gewalt eingeführt wurde,
einer spater iviedercintrecenden Regierung vcr-
antwortiich sey, ist durchaus noch »ichr crvr-
tert, und es laßt sich sehr viel dabei überlegen,
und sehr viel dabei sagen. Es möchte wohl

diese Sache
entscheiden.

anweisen wollen, verneinend zu

eine der schwierigsten Fragen seyn, die mau!
t und d<

insbcsonders vorlegen könnte — und Sie, BB
Repräsentanten, Sie werden diese Frage doch
nicht in dem Falle selber fluchs dadurch ent-
scheiden wollen, daß Sie die Interimsregie-
rung von Zürich einem Tribunal als Vcrbre-
cher überliefern — einem Tribunal, wo Sie
doch in ihrer Seele überzeugt seyn müssen, daß
Sie für solche Fälle noch keine Gesetze gegeben
haben, und auch keine vorhanden fanden.

BB. Repräsentanten! Wir glauben Ihnen
gezeigt zu haben, daß das Verfahren des

VollzichungsdirekroriumS gegen die Interims-
Negie«mg von Zürich willkührlich und wider-
rechtlich war; wir glauben Ihnen gezeigt zu
haben, daß diese Handlungsart für die Re-
publik die nachthciligsten Folgen haben konnte;
wir glauben Ihnen gezeigt zu haben, daß es

Ihren Pflichten, Ihrer Weisheit, Ihrer Maßi-
gung, Ihrer Großmuth zuwider sey, dem Voll
ziehungedirrktorium ein Tribunal zur Bcurchei-
lung der Interimsregierung anzuweiien, und
schlaaen Ihnen daher vor, aus diese Beweg-
gründe hm, über das Begehren, zu einer most-

virten Tagesordnung zu schreiten, und die erste

Frage, ob Sie überhaupt ein Tribunal sur

Kuhns Bericht im Namen der Minderheit der
Commission des großen Raths, über die

Interimsregierung von Zürich.
Bürger Repräsentanten l

Das Vollziehungsdirektorium hat in seiner

Dothschaft vom 2i. Weinmonat i/yy die W-
scheidung der Frage von Euch begehrt: v«
welchem Richter es die Interimsregierung von

Zürich, nach der erfolgten Selbstrekusation deS

dortigen Kantonsgerichcs, belangen solle?
Die Auflösung dieser, in ihrer ursprüngliche»

Form selbst äusserst einfachen Frage ist, beibn
vorläufigen Berathung von Euch, BB. Rep»<
sentante», dadurch erschwert worden, daß man

mehrere Ncbensrageu aufwarf, Fragen ova

einem zwar unlaugbarcn hohen Interesse, bett»

Entscheidung aber, wie uns schon öanuis
dünkte, und wie wir auch jezt noch mit Ueber-

zeugung behaupten, dem Gcsezgedcr nicht ju«

-kömmt. Nichts desto weniger habt Ihr nichi
eine ocr zcywierigiren Fragen ,cyu, mangos oie Untersuchung jener Hau»tstaae, son-

Commission zugewiesen.
Die Minorität der Commission fleht sich da-

her genöthigt, ehe sie euch das Resultat
reisen Ueberlegung der Hauptsrage vorlegt-vo»
laufig den wahren Gesichtspunkt jener Men-
fragen, so wie sie denselben in ihrer individus
ten Ansicht der Sache gefaßt hat, wieder hss

zustellen.
Das Voll;. Direktorium hat die MitgiX^

der in Zürich wahrend der Occupation dieu-
dlanrons durch die feindlichen Truppen am

Befehl der ösir. Generalität niedergesezren -g ^
lerimsrcgierung in Verhaft gesezc, und wm n

nun wegen der Aufstellung von Truppen ^»,,
die helvetische Republik und ihre Vcrbü»^ -

und einer sich darauf beziehenden Proklamalu '
vor dem Richter belangen. Es fooert von«»
eine Vorschrift, wie nach der Weigerung ^

Kantonsgerichls von Zürich, in dreier «n
zu urtheilen,
müsse.

dieser Richter vc^ergt we

also ds
Die Entscheidung dieser Frage war <uw '

einzige Punkt, über den das Vollz. ^«reksta >

Auskunft verlangte, und also auch der e» u

den die Gesezgebung, der Regel nach, ,u u
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werten hatte. Mein mehrere Mitglieder schweif->anzumessen, ob im gegenwartigen Falle irgend
len von diesem eigentlichen Gegenstände unse-.eine Responsabilitát eintreten könne, oder nicht,
rer Untersuchung ab, und ließen sich in eine finden wir uns doch verpflichtet, in Rükstcht
Haitis ,n,t> î>er in wieKritik der Klugheit und Rechtmäßigkeit der
Maßregel des Vollz. Direktoriums selbst ein.
Obschon wir keinesweges zweifeln, daß der Ge-
sezgebung sogar unaufgefodert in gewissen Fal-
len das Recht zustehe, die Vorkehren der exe-
kutiven Gewalt einer sirengen Prüfung zu uu-
terwerftn, so sind wir dennoch überzeugt, daß
mau diese Pefugniß hier am unrechten Ort,
und in Beziehung auf Gegenstände hat anwen-
den wollen, die ihren politischen und rechtlichen
Verhältnissen nach, nicht unter dieselbe fallen
können noch sollen.

Man hat vor allem aus diese Maßregel von
Seile ihrer Klugheit angegriffen, und eine
Menge Gründe für die Behauptung angeführt,
daß sie im höchsten Grade unpolitisch sei.
Allein wie könnten sich die gesezgebenden Rathe
vermessen, eine Maßregel der vollziehenden Ge-
walt als unpolitisch zu vernichten, alldieweil
es unlàugbor ist, daß sie die Gründe derselben
und die Thatsachen, auf welche sie ssich bezieht,
nicht hinlänglich nach ihrem ganzen Umfange,
und vorzüglich weder offiziel, noch diplomatisch

der allgemeinen staatsrechtlichen Frage: in wie
fern unter solchen Umstanden überhaupt Ver-
antwortlichkeit Statt habe? unsere Gegner auf
folgende Grundsätze aufmerksam zu machen. Die
Verbindung der Menschen in eine bürgerliche
Gesellschaft legt denselben zweierlei Pflichten
auf: positive, die von ihnen gewisse Leisiun-
gen fordern, und negative, zufolge welcher
sie nicht thun sollen, was zum Nachtheil unc»

Schaden dieser Gesellschaft gereichen kann. Un-
streitig hören die Wirkungen der erster» Art
von Pflichten, jene Leistungen bei denjenigen
Mitgliedern strengrechtlich auf, welche durch
die Einnahme eines Theils des Gebiets der
Gesellschaft unter feindliche Gewalt gerathen.
Aber hören in diesem Zustand auch jene nega-
tive Pflichte», hört die Verbindlichkeit auf, der
Gesellschaft nicht zu schaden Wir b-hauplen
mit Zuversicht das Gegentheil. Der gesell-
schafrtlche Vertrag ist zwar-durch Gewalt sus-
pendiert, aber er ist nicht aufgelöst, seine
Bande sind nicht zerrissen. Die Beobachtung
der negativen Pflichten ist noch möglich; sie

genau kennen gelernt haben Und mit welchewkann also mit Recht gefodert werden, ihre^ ^s Recht anmaßen,>Verletzung macht demnach selbst in dem Falle
u") E^walt Vorschriften und Leh-wincr leindlichcn Besiznahme verantworlich gegenKlugheit geben zu wollen, alldieweil die Gesellschaft. Das Vollz. Direktorium über-

dieselbe nach den konstitutionellen Grundsätzen
nur dann zur Ordnung gewiesen werden darf,
wenn sie die Schranken des Rechts übertritt.

Allein man hat die Maßregel des Vollz Dfirektoriums auch in eben diesem Punkte des
und zwar sowohl in Rük-

ficht der l^ache selbst, als der Form. Man
hat vor allem aus die Verantwortlichkeit der
Mitglieder der Interimsregierung für das, wassie als solche verhandelt hat, das heißt, für alle

"î^geln,, "n engsten Verstände desWorts gelaugnet, weil auf der einen Seite die
tsrepubiik ihren Mitgliedern keinen Schu; mehrhabe anaedeiben ass-., .I7 G.'

lchreiret, nach diesen Grundsätzen des RechtS,
seine Gewalt nicht, wenn es, wegen Verletzung
solcher negativer Pflichten, jene Mitglieder der
Interimsregierung von Zurich zur Rechenschaft
zieht. Wir haben also auch die Befugniß nicht,
dasselbe an Ergreifung dieser an sich recht-
maßigen Maßregel zu hindern. Freilich wird
man einwenden, daß die Mitglieder dieser In-
ccrimsregierung nicht frei gehandelt haben, so»-
dern zu jener Truppenaufuellung und Publika-
lion gezwungen worden seien. Es ist möglich,
daß es sich so, es kann aber auch seyn, daß
es sich umgekehrt verhalt. Wir behauptenhabe anaedeihen laiiru' k-.»»/., ^u)u, mcyr es pcy umgekehrt verhalt. Wir behaupten

ihrer Airs dtt Verb nv. à! ^ ^ auch geradezu »e,u! Diese Prüfung des Faktums
aeacn dieselbe mom'-àn î Pfi'^ten liegt ausserhalb dem Kreise der Rechte des Ge-
tz°?Ah«be a.ttAranb^5'A"'^''^ "u"" Gebers, und steht ausschließlich bei dem

Handlunaen damals vAn/b. ^ ^ ihre Richter. Sobald eine Handlung an und für
gcc- unleraeoà- und ^ Eie-!sich ftlbst ein Vergehen ist, so kommt die Ah..-
seien

' n al>o n.cht frei gcweien dung derselben dem Richter zu, und die Beur-

àe uns im oà-à vi, »
flde-wug der Frage, ob sie frei geschehen sei,

im geungjren die Entscheidung oder nicht bestimmt in dem Falle eines vors
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geblichen Zwanges den Grad der Zurechnung,
folglich der Schuld oder Unschuld, und der
Strofdirleit oder Unstrafoarkeit. D. R., wenn
wir uns soweit verirren würden, die Frage die-
ser Verantwortlichkeit von uns ans zu entschei-
den, würden wir dann nicht geradezu in die
heiligen Rechte des Richttramtes eingreifen,
und jenen ersten Grundfaz der Konstitution ver-
letzen, nach welchem die gerichtliche von der ge-
sezgebenden Gewalt genau geschieden, und dieser
lcztern bestimmt durch die Konstitution verboten
wird, irgend eine Rechtssache vor ihr Forum zu
ziehen?

(Die Fortsetzung folgt.)

-Sind die Aushebung der Piqueter »nd die dazu
ertheilten Befehle und Auffoderungen in
den vom Feinde occupirt gewesenen Kan-
tone», Werk der k. k. Generalität, oder der
Interimsregierung dieser Kantone gewesen?

mag

-Schreiben des Feldmarschall

Erzherzog haben zwar in Bezug auf die aller--
höchste Willenömeinung Sr. Majestät
des Kaisers erklärt, daß nur jene
Schweizer bewaffne? werden sollen,
welche sich aus eignen« Antrieb, und
freiwillig dazu verstehen wollen, ge-
meinschaftlich mit uns gegen den all-
gemeinen Feind zu ziehen, und ich
habe mir auch diese höchste Erklärung
bei Aushebung der Piqueter zum ein-
zigen Maasstabe genommen.

Allein, man muß diesem Sinne durch falsche
Interpretationen keine unrichtige Deutungen
geben; dann so wie es mit dem Schweizersmn
von jeher unvercinbarlich war, Muth der Bür-
ger durch Zwangsmittel anzufachen, wenn es

sich um das Beste des Vaterlands und das
Wohl Ihrer Mitbürger handelte, eben so konnte

man sie auch jezt nicht anders dazu auffodern,
zur Behauptung ihrer alten Freiheit u.
Unabhängigkeit die Waffen zu ergreifen, als
freiwillig ; u. wer würde sich nicht mitder Hoffnung
geschmeichelt haben, daß die Abkömmlinge jenes
muchigen Volks, welches kein anderes Glük,
als seine Freiheit kannte, sich freiwillig und ohne

Nachfolgendes Aktenstück mag diese Frage -

Heantworten:

Lieutenants von viele Ermahnung für dieselbe aufopfern würdem
Hotze an die Regierung des Kant. Schaf-
Hausen.

^ ^ ^ .!als ich bereits die schönsten Proben Ihrer guten
Hochwohlgebohrne, hochzuvereprendeste Herren. G^smnung und besondern Eifers für die Sache

Ich bin überzeugt, meine Herren, daß die

Schuld um so weniger an der Negierung liege,

Ich habedas schàzbarsteSchreiben richtig erhal-
<en, in welchem mir die L. Regierung den Eintref-
fungstag des nur aus 5-Köpfe bestehenden Eon-
îmgenls zu eröffnen, die Ente hatten, u. darf nicht
Hergen, daß ich diese Zahl wider der besonders
guten Gesinnung des L. Kantons Schafhänsen
-nach dem Verhältniß seines Btvölkerungsiandes
gleich finde.

Es ist nicht möglich, meine Herren, daß der
Patriotische Geist, welcher unsre Vater in ähnli-.
chen Fällen beseelte, ch ganz in Ihrem Bezirks
ansgestorben ist,

gesinnte Köpfe
guten, lieben
wchtfchaffencn Bürger durch falsche Auslegung
der höhern Intentionen zu ersticken, so weiß ich

wahrlich nicht, wo ich den Grund eines sc

schwachen Bestrebens für die Vertheidigung und
gänzliche Befreiung des Vaterlandes suchen

sollte.
S. k. Hoheit, der en Chef commandirende

der altenchelvetischen Freiheit gesehen habe. Es
ist gewiß, daß ich die wahre Quelle nicht ver-

fehle, wenn ich den schwachem Patriotismus
mehrerer Bürger und junger Lemhe aus den

Verführungen der schlechtgesinnten Menschw
herleite, und daher glaubte ich, es meinem

.Vaterland und dem Wohl meiner Landsleutt
schuldig zu seyn, den allerhöchsten und

erwachet! wird, weiches man ganz zu unterdrub
ken sich bemüht. Nchmen Sie nebstdem auch die

Versicherung meincr nnbegränzten Hochach'â?
an, mit welcher ich die Ehre habe zu geharceu,

Eurer Hochwohigebohraen
Zürich den 7. Ergebener Diener
Aug. 179Y. H ö tz e, Zmlt.
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